
Stadt Osterwieck 
 

Gebührensatzung 
 
Gemäß § 6 Abs. 1 und § 8 Nr. 1 der Gemeindeordnung des Landes Sachsen-Anhalt hat der 
Stadtrat der Stadt Osterwieck auf seiner Sitzung vom 17.01.2002 zur Benutzung des Muse-
ums der Stadt folgende Gebührensatzung beschlossen: 
 

§ 1 
 

1. Eintrittspreis Museum 
 

Für einen Museumsbesuch haben zu zahlen: 
Erwachsene          1,50 EUR 
Kinder bis 14 Jahre         0,50 EUR 

 

2. Sonderausstellung 
 

Wird im Museum eine Sonderausstellung angeboten, erhöht sich der Eintrittspreis um  
0,50 EUR. 

 
 

§ 2 
 

1. Stadtführungen 
 

Stadtführungen können über das Museum organisiert werden.  
Der Pauschalpreis für eine Führung bis 8 Personen 
beträgt         10,00 EUR 
ab 9 Personen    je Teilnehmer      1,50 EUR 

 

2. Stadtführung und Museumsbesuch 
 

Für die Kombination Stadtführung mit Museumsbesuch wird ein Betrag von 2,00 EUR 
erhoben. 

 
 

§ 3 
Abrechnung 

 

Die Abrechnung der Eintrittspreise und Unkostenbeiträge für Stadtführungen erfolgt durch 
nummerierte Quittungsbelege. 
 
 

§ 4 
Inkrafttreten 

 

Die Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft, gleichzeitig tritt die bisherige 
Gebührensatzung vom 23.03.1995 außer Kraft. 
 
 
 
 
gez. Simons 
Bürgermeister 


